
 
BEITRAGSSÄTZE  

für die Mitglieder des Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen 
gültig ab 01.02.2026 

Die Jahresbeiträge sind jeweils zum 1. Februar eines Jahres fällig. 
Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. 

Beitragsart:	 	 Jahresbeitrag in Euro 

1. Aktive Mitglieder 
	 Einzelpersonen 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																									345,00 
	 Paare  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																					 	600,00 

2. Passive Mitglieder 
	 Einzelpersonen  	 	 	 	 	 	 	 	         110,00 

3. Ein Elternteil 
	 mit 1 Kind  	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																							420,00 
	 mit 2 und mehr Kindern  	 	 	 	 	 	 	 																																																																																							460,00 

4. Paare 
	 mit 1 Kind  	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																						715,00 
	 mit 2 und mehr Kindern  	 	 	 	 	 	 	 																																																																																								740,00 

5. Studierende, Auszubildende, Schüler/innen  
vom 18. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr *  		 	 	 																																																																																									185,00 

6. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:  
	 Einzelpersonen	 	 	 	 	 	 	 	         185,00 
	 1. Kind  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																						185,00 
	 2. Kind  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																						150,00 
	 3. Kind (und mehr)  	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																						120,00 

7. Gastspielstunde (zusammen mit mind. einem Clubmitglied)  																																																																																								11,00 

In diesen Beiträgen sind keine Hallenbeiträge und Trainingsentgelte für Gruppen- oder 
Einzeltraining enthalten. Diese werden gesondert berechnet und laut Satzung durch den 
Vorstand festgesetzt. 

Gast-Mitgliedschaften für einen vorübergehenden kurzfristigen Aufenthalt sind möglich. Der 
Beitrag dafür wird anhand der Dauer des Aufenthaltes vom Vorstand festgelegt. 

* Nach Vorlage einer gültigen Schul-, Studien- oder Ausbildungsbescheinigung.


